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Samtgemeinde Gellersen 
Beteiligung der Mitgliedsgemeinden 

29.06.2023 

 
Nr. Anregung  Abwägung 

1 Gemeinde Kirchgellersen   

1.1 Bei dem Gebäude im Sommerweg handelt es sich um ein Pumpengebäude o.ä. 
dies daher nicht hinderlich ist. 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Kartendarstellung 
wird der 100 m Radius um das Gebäude aufgehoben. 

1.2 die Gemeinde Kirchgellersen möchte nicht mehr als 10 ha für Freiflächen-PV be-
planen. 
 

 Das beschriebene Ausbaulimit von 10 ha wird zur Kenntnis ge-
nommen und tritt nicht in Konflikt mit den Vorstellungen der Samt-
gemeinde. Die Samtgemeinde empfiehlt die  Flächenbegrenzung 
pro Anlage auf max. 15 ha. Die jeweiligen Gemeinden können die 
Flächenbegrenzung im Rahmen der Bauleitplanung konkretisieren. 

    

2 Gemeinde Reppenstedt   

2.1 AGRI-PV-Anlagen  das sind Anlagen, die die landwirtschaftliche Nutzung weit 
überwiegend ermöglichen  werden bevorzugt umgesetzt. Sie können auch auf 
Flächen umsetzt werden, die wegen der Bodenfruchtbarkeit zu Ausschlussflächen 
wurden. 
 

 Die Samtgemeinde Gellersen vertritt die Auffassung, dass auch 
Agri-PV-Anlagen vorrangig in den ermittelten Potenzialgebieten 
umzusetzen sind. Es ist anzumerken, dass Agri-PV-Anlagen zwar 
das Konkurrenzverhältnis zwischen landwirtschaftlicher Bodennut-
zung und Flächennutzung für die Energiegewinnung mildern, je-
doch gehen mit der Errichtung von Agri-PV-Anlagen in aller Regel 
höhere Belastungswirkung für das Landschaftsbild einher. Sofern 
der Fall eintritt, dass Agri-PV-Anlagen außerhalb der Potenzialflä-
chenkulisse errichtet werden sollen, gilt es im Einzelfall zu prüfen, 
ob die Standortwahl unter Berücksichtigung aller relevanten Belan-
ge infrage kommt.  
 

2.2 Wegen der Verträglichkeit mit dem Landschaftsbild soll die maximale Größe der 
Einzelanlage höchstens 15 ha betragen. Der allseitige Abstand zu weiteren pla-
nungspflichtigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen soll mindestens 150 m zuzüglich 
einer Entfernung der fünffachen Hektargröße der Anlage betragen [Formel: 150 m 
+ (5 * ha) m]. 

 Die Samtgemeinde folgt der Flächenbegrenzung von max. 15 ha 
pro Anlage. Dieser Wert soll für alle potenziellen Anlagen im Samt-
gemeindegebiet gelten. Gemäß der Formel (150 + (5*Flächengröße 
(ha)), die den allseitigen Abstand von einer Anlage zur nächsten 
Anlage regeln soll, ergibt sich aus der oben genannten maximalen 
Flächengröße ein Höchstabstand von 225 m. Dieser Wert ist zu 
niedrig. Die Samtgemeinde schlägt vor, dass die Anlagen einen 
allseitigen Mindestabstand von 500 m zueinander einhalten sollen.  
 

2.3 Der Abstand zum Wald soll in den Abwägungskriterien entfallen und in die konkre-
te Planung einfließen. 

 Der Abstand zu Wald (50 m) wurde zeichnerisch nicht berücksich-
tigt und bleibt als Abwägungskriterium und Empfehlung bestehen. 
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Jedoch ist es richtig, dass die Gemeinde im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplans den konkreten Abstand zu Wald fest-
setzt. Hier sollte gemäß RROP ein Mindestabstand von 30 m ein-
gehalten werden.  

    

3 Gemeinde Westergellersen   

3.1 Auf Grundlage der angefügten Karte der Region Westergellersen wurden folgende 
Flächen als mögliche Standorte in priorisierter Reihenfolge ausgewählt: 
11, 2, 4 und 1 
 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

3.2 Pro Fläche sollen mindestens 10, jedoch maximal 15 ha zusammenhängend er-
richtet werden. 
 

 Eine Festlegung der Mindestgröße betrachtet die Samtgemeinde 
nicht als sinnvoll, da PV-FFA erst ab einer bestimmten Größe einen 
angemessenen wirtschaftlichen Ertrag bringen. Die Maximalgröße 
einer Anlage auf 15 ha zu begrenzen, wird von der Samtgemeinde 
begrüßt und soll für alle Gemeinden gelten. 
 

3.3 In Summe darf eine Gesamtfläche von 30 ha in Westergellersen nicht überschritten 
werden. 
 

 Die Samtgemeinde empfiehlt den Ausbau von Freiflächen-PV auf 
ein samtgemeindeübergreifendes maximales Flächenkontingent 
von insgesamt 65 ha zu begrenzen. Darüber hinaus erfolgt keine 
Vorgabe hinsichtlich eines gemeindespezifischen Ausbaukontingen-
tes.  
 

3.4 Die 4 genannten Flächen wurden nach den Kriterien Blendwirkung, 
Belastung Landschaftsbild, Sichtbeziehungen und Abstand zu Bebauung ausge-
wählt. 
 

 Wird zur Kenntnis genommen. 

3.5 Die Fläche 3 entfällt aus den gleichen Gründen.  Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus der Gemeinde Südergellersen erging keine Stellungnahme ein.  


